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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  1890/19 

Titel 

Antrag der Fraktion SPD zur Drucksache 1117/ 19 - Bebauungsplan KER709 "Am Holzbiel" - 

Beschluss über die Billigung und öffentliche Auslegung des Entwurfs 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

Änderungs- / Ergänzungsantrag: 
 
In der Anlage 2 der Drucksache werden die Gestaltungsfestlegungen folgt ergänzt: 
 
In den Gestaltungs-, Pflege und Entwicklungsmaßnahmen werden bei der Maßnahme M5 die 
angegebenen Baumarten um Obstgehölze wie insbesondere Apfel und Kirschen verschiedener 
Arten erweitert. 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der Größe der Gärten ist bei einer Festschreibung auf die bisherigen Baumarten die 
Möglichkeit einen etwas größeren Obstbaum zu pflanzen kaum noch möglich. Es sollte den 
Familien, die dort bauen möchten möglich gemacht werden, ihren Kindern zu zeigen, dass Obst 
nicht nur im Supermarkt vorkommt, sondern auch im eigenen Garten wachsen kann. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Im Kapitel 5 "Gestaltungs-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen" des Grünordnungsplanes, 
Stand 08.07.2019, enthält die Pflanzenliste zur Maßnahme M 5 bereits die Kategorie „Obstbäume 
in Sorten“. Diese Kategorie umfasst auch Äpfel und Kirschen. 
Im Entwurf des Bebauungsplanes, Stand 13.08.2019, findet diese Maßnahme ihren Niederschlag 
in der Festsetzung 7.4. Auch hier ist in der Pflanzenliste die Kategorie „Obstbäume in Sorten“ 
bereits enthalten.  
 
Im Hinblick auf den Stand des Bauleitplanverfahrens, die bereits durch den Erschließungsträger 
getätigten Vorleistungen und die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit muss die Verwaltung 
darauf hinweisen, dass bei Beschluss des Änderungsantrages es zu zeitlichen Verzögerungen im 
weiteren Ablauf des Planverfahrens kommen wird.  
 
Die Drucksache mit ihren Anlagen müsste durch die Verwaltung zurück genommen und 
entsprechende Änderungen vorgenommen werden. Erst danach könnte eine erneute Behandlung 
in den nichtöffentlichen und öffentlichen Gremien erfolgen.  
 
Die Verwaltung empfiehlt aus den oben genannten Gründen, dem Antrag nicht zu folgen. 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Börsch 
 

24.09.2019 
Unterschrift  Amtsleiter        Datum 
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